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Kleine Anfrage Fraktion SVP (Roland Iseli, SVP): Unbewilligte Kurdendemo 
vom 09.01.2016 

 

 

Aus den Medien durften wir erfahren, dass die unbewilligte Kurdendemo vom 09.01.2016 friedlich 

durchgeführt wurde. Es seien keine Nennenswerten Schäden oder Verfehlungen zu verzeichnen 

gewesen. Ist dem wirklich so? Sprayereien an Fassaden, Böller in Richtung der Eisfläche auf der 

Bundesplatz-Eisbahn und somit Gefährdung von allen Anwesenden Kindern, Jugendlichen und 

Erwachsenen auf der Eisfläche, kein Problem? Sprayereien an Hausfassaden unter den Augen an 

der Demo anwesender Polizeikräfte, kein Problem? Behinderung des öV und motorisierten Privat- 

und Gewerbeverkehrs, kein Problem? Nicht Einhalten des Kundgebungsreglements, kein Prob-

lem? Nicht Einhalten des Vermummungsverbots, kein Problem? 

Der Gemeinderat wir deshalb um Beantwortung folgender Fragen gebeten. 

1. Unter Einbezug welcher gesetzlichen Grundlage kann eine Unbewilligte Demo unter Einbezug 

und tatkräftiger Unterstützung von Polizeipersonal durchgeführt werden? Bitte um Auflistung 

der entsprechenden Gesetzgebung! 

2. Wurden die Sprayer an der Kundgebung durch die Polizeikräfte Erkennungsdienstlich eruiert 

um sie entsprechend für ihr Verhalten anzuzeigen? Wenn nicht weshalb nicht? 

3. Werden die Polizeikräfte zukünftig bei Unbewilligten Demos in der Stadt Bern als Lakaien der 

Demonstranten eingesetzt oder dürfen sie ihre gesetzlich geregelten Aufgaben auch in der 

Stadt Bern wieder ausüben? 

4. Wurden eines oder mehrere Vergehen der letzten Unbewilligten Demo vom 09.01.2016 in der 

Stadt Bern durch die Polizei geahndet und zur Anzeige gebracht? Wenn nicht, weshalb nicht? 

5. Darf nun jede Organisation, Verein, Personen usw. einfach eine Unbewilligte Demo in der 

Stadt Bern durchführen? Wenn nicht, weshalb nicht? 
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